


















Volkswirtschaftsdepartement

Amt für Landwirtschaft Agrarmassnahmen

Hirschistrasse 15
Postfach 5182
6431 Schwyz
Telefon 041 819 15 10
afl@sz.ch
www.sz.ch/landwirtschaft

Ergänzungen zum Vollzug für das
Sömmerungsgebiet im Kanton Schwyz

Biodiversitätsförderflächen (BFF) für (artenreiche Grün- und Streueflächen)
Landschaftsqualitätsbeiträge (LQB)

Biodiversitätsförderflächen (BFF) Landschaftsqualität (LQB)

Bedingungen Mind. 6 Zeigerpflanzen sind regelmässig
vorhanden,
Beweidung und Düngung nach
Sömmerungsvorschriften möglich,
Verpflichtungsdauer: 8 Jahre

Einhaltung der
Bedingungen gemäss
Massnahmenblätter
Zentralschweiz

Beitrag Fr. 150.-- / ha Fläche mit 100% Qualität,
jedoch max. Fr. 300.-- / eff. NST

abhängig von den
angemeldeten Massnahmen

Naturschutzflächen Inbegriffen, wenn Nutzungsanforderungen
erfüllt sind

Anmeldung Mit Gesuch und Plan der Alp: bis Ende
August jeweils für das Folgejahr,
(Flugaufnahme* mit eingezeichneter
Alpgrenze, beweidbarer und nicht
beweidbarer  Fläche ist mit dem Gesuch
einzureichen)

bis Ende August mit
separatem Gesuchsformular

Das Gesuch ist auf der Internetseite des
Kantons aufgeschaltet oder kann beim Amt
für Landwirtschaft angefordert werden

Das Gesuch wird zusammen
mit dem
Sömmerungsbeitragsgesuch
zugestellt

Kontrolle Spätestens im 2. Jahr nach Anmeldung
Kontrollkosten: Fr. 100.-- Wegpauschale +
Fr. 80.-- / Std. Pflanzenaufnahme

Im Rahmen der
ordentlichen
Sömmerungskontrolle

* Ein Plan kann via webGIS über https://map.geo.sz.ch gedruckt werden. Eine Kurzanleitung
über webGIS finden Sie unter www.sz.ch -> Landwirtschaft -> Downloads -> Geodaten
Landwirtschaft (eine Benutzeranmeldung ist nicht nötig). Wer mit dem Ausdruck der
Flugaufnahme nicht zum Ziel kommt, kann den Plan telefonisch beim Amt für Landwirtschaft SZ
anfordern.


